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Der Mai ist da ... 
...  und wieder gibt es schöne Kindermaibäume  
 in den Teilorten und am Kindergarten 
 St. Franziskus zu bewundern. 

Wir bedanken 
uns bei allen 
Beteiligten 
für die Fortführung 
dieses Brauches 
und den
schönen Schmuck 
in unserer 
Gemeinde.

In Niederalfingen 
haben die Dorfkinder 
ein fröhlich-buntes 
Zeichen am Dorf- 

brunnen gesetzt.

Vor der Johannes-

kapelle haben die 

Sulzdorfer Kinder 

die Birke farbenfroh 

geschmückt.

Rettet die Bienen  „ruft“ der Baum  des Kindergartens  St. Franziskus  im St.-Ulrichsweg.

Maibäume
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
Telefon: 0 73 61/97 78-0, Telefax: 0 73 61/7 12 20
E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

Altkleider-

sammlung

D A N K E
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, für Ihre Unterstützung bei der 
Altkleidersammlung des TSV Hüttlingen bedanken. 

Vielen Dank auch an alle Helfer!
Für die Bereitstellung ihrer Fahrzeuge bedanken wir uns 
bei der Abteilung Handball, Michael Abele, Thomas Burk-
hardt, Georg Wiedmann.

Der TSV Hüttlingen nimmt auch weiterhin gerne Ihre Alt-
kleider entgegen. Dafür stehen bei der TSV-Halle Altklei-
dercontainer zur Abgabe der Altkleider/Schuhe bereit. 

 Gesammelt werden jegliche Gegenstände aus Eisen & Metall, 
 z.B:
- Fahrräder (keine E-Bikes)
- Autokatalysatoren und Stahlfelgen (ohne Reifen)
- Landwirtschaftliche Geräte z.B. Pflug, Schwader, Egge etc.
- Groß-Batterien aller Art wie z.B. PKW & LKW-Batterien
-- Kupfer z.B. Kabel, Dachrinnen, Bleche
- Elektrokabel z.B. Altkabel, Kabeltrommeln, Kabelreste
- Aluminium z.B. Felgen, Bleche, Töpfe und Pfannen
- Messing z.B. Wasserhähne, Muffen, Gehäuse, Armaturen
- Blei aller Art
- Eisen z.B. Öfen, Heizkörper, Rohre, Profile
- Motoren z.B. Elektromotoren, Auto-/LKW-Motor ohne Öl
-- Sonstige Maschinen und Gegenstände aus Metall

 Nicht gesammelt werden:
- Elektrogeräte aller Art
- Ölradiatoren/Nachtspeicheröfen
- Mit Flüssigkeit/Gas gefüllte Behälter, Druckbehälter jeglicher Art
- Feuerlöscher/Gasflaschen
- Haushaltsbatterien, Akkus & Leuchtmittel

Sollten Sie Fragen diesbezüglich haben, dann rufen Sie uns an!Sollten Sie Fragen diesbezüglich haben, dann rufen Sie uns an!

DANKESCHÖN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 

Veranstalter Förderverein Rot & Schwarz e.V., Jahnstrasse 22, 73460 Hüttlingen
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Für unsere Gäste bieten wir ein reichhaltiges 
Angebot von Leckerbissen an. Neben traditionell 
knusprigen Hähnchen vom Grill, gibt es von 
Schweinehals mit Salat über Steak mit Salat, 
Bratwurst mit Salat, Thüringer vom Grill, Rote 
vom Grill, Pommes Frites, Salatteller 
alles was das Herz begehrt! 
Dazu noch ein Krug 
gebraute Lebensfreude oder 
etwas gekühltes alkoholfreies 
zu schwäbischen Preisen 
 

Der Kleintierzuchtverein Hüttlingen  
                                    lädt ein zum 

 traditionellen 
 Göggelesfest  

am 21.Mai 2022 und 22.Mai 2022  
im Züchterheim, Buchener Straße 20 

 
 
 
 

 

 
SAMSTAG, 21.Mai 2022 

 

ab 11:00 Uhr Verkauf von gegrillten Hähnchen 
 

SONNTAG, 22.Mai 2022 
 

ab 10:00 Uhr Frühschoppen  
ab 11:30 Uhr Mittagtisch 
nachmittags  Kaffee und Kuchen 
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27.06. – 17.07.22
Jetzt auf www.stadtradeln.de nach Hüttlingen im Ostalbkreis
suchen, registrieren und mitradeln!

Ihr Ansprechpartner: Herr Franz Vaas

Wir sind  

wieder dabei!
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Alle Tickets sind im Webshop bei reservix, bei der Gemeinde Hüttlingen und im Touristik-
Service Aalen verfügbar. 

Änderungen vorbehalten. Wir werden Sie auf unserer Homepage www.huettlingen.de, 
über Facebook „Kleinkunstfrühling Hüttlingen“ und über unser Amtsblatt und die Tages-
presse informieren.

Unabhängig vom KKF 
Fr | 16.09.2022 | 20 Uhr  
SWr big banD & maX mUTZKE

ohnE roLF
Fr | 08-04-2022 | 20 Uhr
bÜrgErSaaL

aLFonS
mi | 27-04-2022 | 20 Uhr
bÜrgErSaaL

bErTa EPPLE
mi | 25-05-2022 | 20 Uhr
bÜrgErSaaL

Alle Tickets sind im Webshop bei reservix, bei der Gemeinde Hüttlingen und im Touristik-Service Aalen 
verfügbar.  Für den Besuch gilt die 2-G-Regel. Bitte beachten Sie die zum Veranstaltungstermin geltenden 
Corona-Regeln und etwaige Änderungen. Wir werden Sie auf unserer Homepage www.huettlingen.de, über 
Facebook „Kleinkunstfrühling Hüttlingen“ und über unser Amtsblatt und die Tagespresse informieren. 

LUiSE KinSEhEr
mi | 11-05-2022 | 20 Uhr
bÜrgErSaaL
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verfügbar.  Für den Besuch gilt die 2-G-Regel. Bitte beachten Sie die zum Veranstaltungstermin geltenden 
Corona-Regeln und etwaige Änderungen. Wir werden Sie auf unserer Homepage www.huettlingen.de, über 
Facebook „Kleinkunstfrühling Hüttlingen“ und über unser Amtsblatt und die Tagespresse informieren. 

LUiSE KinSEhEr
mi | 11-05-2022 | 20 Uhr
bÜrgErSaaL

VR-Bank Ostalb unterstützt Hüttlinger Kleinkunstfrühling 
mit 1.500 Euro Auch in diesem Jahr kann die Gemeinde auf die  

Unterstützung der VR-Bank Ostalb zählen. Mit 
1.500 Euro unterstützt die VR-Bank das kulturelle 
Angebot der Gemeinde.

„Kultur ist für eine Gemeinde wie Hüttlingen gerade in 
derzeit schwierigen Zeiten überaus wichtig, ebenso für 
uns als seit über 150 Jahren regional tätiges und ver-
wurzeltes Kreditinstitut,“ betonten der Geschäftsstellen-
leiter Jürgen Eisele und Vorstandsmitglied Ralf Baum-
busch. Bürgermeister Günter Ensle bedankte sich 
herzlich für die überreichte Spende der VR-Bank Ostalb.

v.l.n.r. Ralf Baumbusch, Bürgermeister Günter Ensle, Jürgen Eisele  
bei der Spendenübergabe

SWR BIG BAND &
MAX MUTZKE 
Freitag, 16. September 2022, 20 Uhr,
Bürgersaal Hüttlingen
Saalöffnung 45 Minuten vor Beginn
Eine charismatische Stimme, verpackt im wallenden 
Big Band Sound auf der Höhe der Zeit: Mit der SWR 
Big Band präsentiert Max Mutzke nicht nur aktuelle 
Hits, sondern auch Soul & Pop-Klassiker.

VVK Stehplatz 45 Euro, Sitzplatz 55 Euro (inkl. 10 % VVKG), 
AK  Stehplatz 50 Euro, Sitzplatz 60 Euro
Im Vorverkauf bei der Gemeinde Hüttlingen, dem Touristik-Service Aalen und bei reservix.
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ANTWORTEN auf diese Fragen 
bekommen Sie bei den 
KOSTENLOSEN ONLINE-SEMINAREN 
Donnerstag, 19.05.2022
Donnerstag, 30.06.2022
Donnerstag, 14.07.2022 
jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr

– Informationen zur Beantragung eines 
Pflegegrades, zum Ausfüllen des Antrags und 
zur Einstufung in einen Pflegegrad

– Praxisnah und verständlich erklärt
– Max. 10 Teilnehmer
– Zu Hause am PC mit Microsoft Teams
– Anmeldung über das Anmeldeformular auf der 

Homepage www.p� egestuetzpunkt.ostalbkreis.de
– Zugangsdaten zur Teilnahme erhalten Sie per 

E-Mail nach der Anmeldung

Bei Fragen erreichen Sie den Pflegestützpunkt 
Ostalbkreis telefonisch unter 07171 32-4403, 
07361 503-1820 oder 07961 567-3403, bzw. 
per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de

Nachlassende Kräfte, Unfall und Krankheit 
können zur Pflegebedürftigkeit führen. 

Dabei tauchen FRAGEN auf, wie zum Beispiel:

Wo und wie 
beantrage ich einen 

Pflegegrad? 

Welche 
Kriterien 

zählen für die 
Einstufung?

Wie läuft der 
Besuch durch 

den Medizinischen 
Dienst ab?

Wie kann ich mich 
vorbereiten?

Welche Fristen 
gibt es?

HILFE, MEINE SELBSTSTÄNDIGKEIT 
LÄSST NACH! –

DIE ERSTEN SCHRITTE ZUM 
PFLEGEGRAD

GUT VORBEREITET 
FÜR DIE BEANTRAGUNG 
UND DIE FESTSTELLUNG 
EINES PFLEGEGRADES

WIR HELFEN WEITER 

DIE ERSTEN SCHRITTE ZUM 
PFLEGEGRAD

KOSTENLOSE

ONLINE-SEMINARE

Unsere  

Seniorenbeauftragte 

Kerstin Friedenberg 

empfiehlt

Für 30 Cent auf 3 innerörtlichen Routen

Kreuz und quer durch Hüttlingen

ortsmobil

........

„Einsteigen - Mitfahren“
Die genauen Fahrzeiten entnehmen sie den Infotafeln an den Haltestellen mit dem
Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses und in den
örtlichen Bankfilialen ausliegt.

Das Hüttlinger Orstmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr – 11.30 Uhr unterwegs

Für 1,40 Euro auf drei innerörtlichen Routen

KREUZ UND QUER DURCH HÜTTLINGEN
„Einsteigen – Mitfahren“
Die genauen Fahrzeiten entnehmen Sie den Infotafeln an den Haltestellen 
mit dem Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses 
und in den örtlichen Bankfilialen ausliegt.

Das Hüttlinger Ortsmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr bis 
11.30 Uhr unterwegs.
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Fünf Gewinner ausgelost – Umfrage Netzwerk/Lebenswertes Hüttlingen ab 70+

Wie dem Bericht zur Gemeinde-
ratssitzung vom 28.04.2022 
(siehe unter „Aktuelle Berichte“, 
heutige Ausgabe) entnommen 
werden kann, ist die Umfrage 
auf große Resonanz gestoßen.

Alle Teilnehmer der Umfrage 
hatten die Möglichkeit, ihren 
Namen in den Lostopf zu wer-
fen. Vor der Gemeinderatssit-
zung wurden die Preise an die 
glücklichen Gewinner überge-
ben. Ruth-Maria Fischer gewann 
den ersten Preis, einen Freiflug 
vom Flugplatz Elchingen über 
Hüttlingen, den sie an ihren 
Nachbarn Heiner Gunkel weiter-
gibt und ihm dadurch eine große Freude macht. Bruno Wolf-
steiner holte sich ebenfalls seinen Gewinn ab, einen GHV-Gut-
schein im Wert über 50 Euro.

Nicht anwesend waren Lothar Hofmann und Walter Kreuzer, die 
jeweils eine Sitzplatzkarte für das Konzert der SWR Big Band 
mit Max Mutzke am 16. September im Bürgersaal gewonnen 
haben. Angela Teufel gewann einen 50-Euro-GHV-Gutschein. 

Die Seniorenbeauftragte Kerstin Friedenberg bedankt sich 
herzlich für die rege Teilnahme, für Lob, Kritik und Anregungen.

v.l.n.r. Heiner Gunkel, Bruno Wolfsteiner, Ruth-Maria Fischer, Bürgermeister Günter Ensle, 
Seniorenbeauftragte Kerstin Friedenberg, stell. Hauptamtsleiterin Andrea Weker

Charmante Rückmeldung eines männlichen Teilnehmers: 

 Kommunale Ferienbetreuung in den Sommerferien 2022

Während der Sommerferien wird wieder eine kommunale Ferien-
betreuung im Hort an der Alemannenschule angeboten. Die 
Mindestteilnehmerzahl beträgt sieben Kinder.

Die Betreuung wird im Zeitraum vom 28.07. - 05.08.2022 und 
05.09. - 09.09.2022 für die Schüler der Klassenstufen 1 – 4  
angeboten. Die Schüler, die im Schuljahr 2022/23 eingeschult 
werden, können das Angebot ebenfalls nutzen. Auch für die zu-
künftigen Fünftklässler ist eine Teilnahme möglich.

Buchbar ist immer nur die gesamte Woche ganztags oder halbtags. 
Die Anmeldung ist ab 12.05.2022 ausschließlich online über die 
Homepage der Gemeinde Hüttlingen möglich (https://www.
huettlingen.de/gemeinde-buerger/betreuung-und-bildung/kom-
munale-schulferienbetreuung). 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weller, Tel. 07361/9778-34.

Anmeldeschluss ist am 19.06.2022

➜
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Die Arbeitszeit und auch das Anstellungsmodell 
(geringfügige oder kurzfristige Beschäftigung bzw. 
befristete, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit 
bis zu 39 Std./Woche) kann individuell gestaltet 
werden – sprechen Sie uns einfach an. 

Die Arbeitszeit richtet sich nach einem Dienstplan. 

Draußen sein, Sonne und Freibad erleben  

und dabei Geld verdienen?

Noch auf der Suche nach einem 

spannenden Job für die Sommermonate 2022??

Wir suchen für die kommende Badesaison von Ende Mai bis 
Mitte September 2022 für das Naturerlebnisbad Niederalfingen 

•  Helfer (m/w/d), 
keine besonderen Vorkenntnisse nötig, 
Mindestalter 16 Jahre

•  Mitarbeiter für die Badeaufsicht (m/w/d),
Voraussetzungen sind das Rettungsschwimmabzeichen 
in Silber oder Gold der DLRG (nicht älter als drei Jahre), 
ein gültiger Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs (nicht 
älter als 2 Jahre), Mindestalter 18 Jahre. 

Melden Sie sich gern bei uns – Bewerbungen an das

Bürgermeisteramt Hüttlingen, Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen 

(oder per Mail an andrea.weker@huettlingen.de). 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Weker auch  

telefonisch unter 07361/9778-15 zur Verfügung. 

Kommunale Ferienbetreuung in den Sommerferien 2022

Do., 05.05. bis  Original Hüttlinger Schnäppchenmarkt,
Sa., 07.05.2022  Gewerbe- und Handelsverein e. V., Forum

Sa., 07.05.2022  Altmetallsammlung, TSV Abt. Fußball

Sa., 07.05.2022  Altpapiersammlung, TSV Abt. Handball

So., 08.05.2022  Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, Züch-
terheim

Mi., 11.05.2022  Kleinkunstfrühling: Luise Kinseher, Bürgersaal

Fr., 13.05.2022  Jahreshauptversammlung, Chorfreunde, 
Gasthaus Lamm

Sa., 14.05.2022  Jahresabschlusskonzert, Musikverein, Bür-
gersaal

Sa., 21.05. bis Göggelesfest, Kleintierzuchtverein, Züchter-
So., 22.05.2022  heim
Mi. 25.05.2022  Kleinkunstfrühling: Berta Epple, Bürgersaal

So. 12.06.2022  Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, Züch-
terheim

• Veranstaltungen Mai/Juni 2022 •

Amtliche Bekanntmachungen

Kultur- und Sportzentrum Limeshalle
Einschränkungen im Übungsbetrieb

Am Mittwoch, 11.05.2022 findet eine Klein-
kunstveranstaltung im Bürgersaal statt. 
Ab Donnerstag, 12.05.2022 beginnt der Auf-
bau des Jahresabschlusskonzerts vom Mu-
sikverein. 

Deshalb entfällt der Übungsbetrieb im Bürgersaal ab 
Mittwoch, 11.05.2022 bis Freitag, 13.05.2022. 

Um Beachtung und Kenntnisnahme wird gebeten. 

Corona - Änderungen zum 2. Mai 2022
Allgemein
• Verlängerung der Verordnung bis zum 30. Mai 2022

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/

•  Aufhebung der Maskenpflicht in Zahnarztpraxen, da das Bun-
desgesundheitsministerium zwischenzeitlich klargestellt hat, 
dass diese nur in Arztpraxen gelten soll.

Absonderung
Bei einem positiven Ergebnis eines Schnelltests gelten die Rege-
lungen der Corona-Absonderung
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
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Amtliche Bekanntmachung

Änderung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Hüttlingen (Ostalbkreis)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
GemO wird folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
erlassen.

Artikel 1
a) § 3 erhält folgende neue Fassung: 
§ 3 – Zusammensetzung
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzen-
den und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte). Die 
Zahl der Gemeinderäte beträgt 14.
b)  § 7 Abs. 2 2.19 – Zuständigkeiten des Bürgermeisters wird 

wie folgt ergänzt:
  2.19 Neuvermietung von Gemeindewohnungen

Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Artikel 1a) ist erstmals für die nächste regelmäßige 
Wahl der Gemeinderäte anzuwenden.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Hüttlingen geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen, dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder der Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Hüttlingen, 28.04.2022
Günter Ensle, Bürgermeister

Danach gilt die Verpflichtung, sich unverzüglich für 5 Tage in 
häusliche Absonderung zu begeben. Die Absonderung endet 
frühestens nach 5 Tagen und wenn sie 48 Stunden keine Symp-
tome hatten. Spätestens endet die Absonderung nach 10 Tagen.
Für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen besteht 
keine Absonderungspflicht mehr!

Bestätigung über Absonderung
Die aktuelle Corona-Verordnung Absonderung sieht vor, dass die 
Gemeinde Hüttlingen als zuständige Behörde nur noch Personen, 
die sich vor dem 3. Mai 2022 in Absonderung befanden, auf 
Verlangen eine Bescheinigung auszustellen, aus der die Pflicht 
zur Absonderung und der Absonderungszeitraum hervorgehen. 
Wenn Sie über Ihren Arbeitgeber eine Entschädigung für den 
Zeitraum der Absonderung geltend machen möchten, müssen 
Sie das positive Testergebnis einreichen.

 
Bitte kontrollieren Sie vor Auslandsreisen, ob Ihr Ausweisdo-
kument noch gültig ist und welches Sie für den Grenzübertritt 
brauchen. Informationen zu den Einreisebestimmungen der 
einzelnen Länder erhalten Sie im Reisebüro oder im Internet 
unter www.auswaertiges-amt.de.

Bitte denken Sie auch an gültige Ausweispapiere für mitrei-
sende Kinder. 

Ausweispapiere beantragen:
Es ist ein persönliches Erscheinen des Antragsstellers notwen-
dig (auch Kinder, wenn sie schon unterschreiben können; ab 
10 Jahren Pflicht). 
Der Antragsteller muss wegen der bereits bei der Antragstel-
lung zu leistenden Unterschrift und der Pflicht zur Abgabe des 
Fingerabdrucks (ab 1. August 2021, ab einem Alter von 6 Jah-
ren) persönlich im Rathaus erscheinen. Eine Mitnahme von 
Antragsformularen ist grundsätzlich nicht möglich. Zudem 
sind Angaben über Größe und Augenfarbe und ein aktuelles 
biometrisches Passbild (in Papierform) erforderlich. 

Personalausweis:   37,00 Euro (zehn Jahre lang gültig)
Für alle unter 24 Jahre:  22,80 Euro (sechs Jahre lang gültig). 

Reisepass:   60,00 Euro (zehn Jahre lang gültig)
Für alle unter 24 Jahre:  37,50 Euro (sechs Jahre lang gültig)
Für jedes deutsche Kind kann ein Kinderreisepass, Reisepass 
oder Personalausweis beantragt werden. Der Kinderreisepass 
kann nur für Kinder unter 12 Jahre beantragt werden.

Seit dem 1. Januar 2021 ist der Kinderreisepass nur noch ein 
Jahr gültig. Er kann höchstens bis zu einem Alter von 12 Jahren 
mehrmals, jeweils um ein Jahr verlängert werden. Der Kinder-
reisepass kann nur vor Ablauf der Gültigkeitsdauer verlängert 
werden. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer wird der Kinder-
reisepass ungültig. Dann muss der Kinderreisepass neu aus-
gestellt werden.
Das Lichtbild und persönliche Angaben können aktualisiert 
werden. 

Kinderreisepass:    13,00 Euro (ein Jahr gültig) 
Verlängerung/Aktualisierung  6,00 Euro (ein Jahr gültig) 

Aktuell dauert die Ausstellung von Ausweisdokumenten rund 
vier Wochen. 
Es besteht die Möglichkeit zur Ausstellung eines vorläufigen 
Reisedokumentes bzw. eines Express-Passes (kostenpflichtig).

Neu seit Oktober 2021: Braille-Aufkleber für Personalaus-
weis, eID-Karte, Aufenthaltstitel
Der Braille-Aufkleber erleichtert Menschen mit starker Seh-
beeinträchtigung die Unterscheidung von Personalausweis, 
eID-Karten und Aufenthaltstiteln von anderen Karten. 
Der Aufkleber wird auf Wunsch im Einwohnermeldeamt 
kostenlos auf das bereits vorhandene oder neue Ausweis-
dokument aufgebracht. 
Der Nachweis einer Sehbeeinträchtigung ist nicht notwendig. 
Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten.

Die Ferienzeit naht - Auslandsreise gebucht?Die Ferienzeit naht - Auslandsreise gebucht?
Ein gültiger Ausweis gehört ins ReisegepäckEin gültiger Ausweis gehört ins Reisegepäck

Rücksichtnahme 
beim Grillen
Die Grillsaison hat bereits begonnen. 
Jedoch freut sich nicht jeder über die 
Nachteile (Rauch, Geruch), die diese Art des Kochens mit sich 
bringt. Unsachgemäßes Grillen in Wohngebieten kann die Nach-
barn belästigen. Zur Vermeidung von Streitigkeiten bitten wir, sich 
zeitlich und örtlich beim Grillen einzuschränken. Nur durch gegen-
seitige Rücksichtnahme können Nachbarstreitigkeiten vermieden 
werden. Grundvoraussetzung sollte sein, ohne große Rauchent-
wicklung das Feuer anzuzünden und den Grill so aufzustellen, 
dass der Rauch sich nicht störend in der Nachbarschaft auswirkt. 
Denn so kann jeder einen schönen Sommer verbringen. 
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Zensus 2022
Die Gemeindeverwaltung Hüttlingen sorgt für das gute Zusam-
menleben der Menschen in Hüttlingen. Dazu muss sie wissen, 
wie viele Menschen in der Gemeinde wohnen. Nur dann kann 
sie für Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, Versorgungsein-
richtungen, Sportanlagen, Kläranlagen, Bauplätze und vieles 
andere mehr in der richtigen Größe sorgen. Nur aufgrund einer 
korrekten Einwohnerzahl erhält die Stadt von Bund und Land 
zudem Geld in vorgesehener Höhe für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben. 
Alle zehn Jahre wird deshalb überprüft, ob die fortgeschriebenen 
Einwohnerzahlen jeder Stadt und Gemeinde in Deutschland noch 
richtig sind. Jetzt ist es wieder soweit. Der „Zensus 2022“ findet 
in den nächsten Wochen statt. Dieser Zensus ist eine Volkszäh-
lung, bei der aber nur ein Teil der Bevölkerung gezählt wird, um 
Aufwand und Kosten zu reduzieren. Wer zu diesem Bevölke-
rungsteil, der „Stichprobe“ gehört, zählt also für alle. 
Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass alle Einwohnerinnen 
und Einwohner, die für diese Stichprobe ausgewählt worden 
sind, beim Zensus mitmachen. Dazu erhalten diese Personen in 
den nächsten Tagen Post von der Stadt, mit der sich eine Erhe-
bungsbeauftragte oder ein Erhebungsbeauftragter für ein kurzes 
Gespräch ankündigt, in dem folgende Angaben geklärt werden: 
Vorname und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsange-
hörigkeit, Familienstand, Wohnstatus (Hauptwohnsitz oder Ne-
benwohnsitz). 
Vor Beginn dieses Gesprächs wird sich der oder die Erhebungs-
beauftragte ausweisen. 
Bei einem Teil der Bevölkerung werden im Anschluss an dieses 
Gespräch persönliche Zugangsdaten für einen Online-Fragebo-
gen übergeben, mit dem weitere Fragen unter anderem zur Bil-
dung und Erwerbstätigkeit sowie zum Beruf beantwortet werden 
sollen.
Allen für die Zensusstichprobe ausgewählten Einwohnerinnen 
und Einwohnern schon jetzt ein herzlicher Dank für ihre Mitwir-
kung. Sie helfen damit nicht nur der Gemeinde, sondern auch 
sich selbst. 
Zu Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen werden deren 
Eigentümerinnen und Eigentümer im Rahmen des Zensus 2022 
durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auf posta-
lischem Weg befragt. Vollständige Angaben zur Gebäude- und 
Wohnungszählung sind für wohnungspolitische Entscheidungen 
und Maßnahmen ebenso wichtig. 

Steuertermin 15. Mai 2022
Die 2. Vorauszahlungsrate des Jahresbetrages der Grundsteuer und 
der Gewerbesteuer wird zum 15. Mai 2022 zur Zahlung fällig.
Von den Steuerpflichtigen, die der Gemeinde ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden die jeweiligen Grundsteuer- 
bzw. Gewerbesteuerbeträge termingerecht vom mitgeteilten 
Bankkonto abgebucht.
Die Steuerbeträge müssen bis zum 15. Mai 2022 auf einem Kon-
to der Gemeindekasse gutgeschrieben sein. Die Bankverbindun-
gen der Gemeinde sowie die festgesetzten Steuerbeträge sind 
auf den zuletzt ergangenen Steuerbescheiden ersichtlich. Die 
Zahlung per Scheck gilt mit dem Tag des Eingangs bei der Ge-
meindekasse als geleistet.
Bitte geben Sie bei der Überweisung der Grundsteuer bzw. 
Gewerbesteuer unbedingt das auf dem Bescheid zugeteilte 
Kassenzeichen an. Das Kassenzeichen ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Verbuchung der Grund-/Gewerbesteuer bei 
der Gemeindekasse. 

Bei Zahlungsverzug ist die Gemeinde nach den gesetzlichen Be-
stimmungen verpflichtet, Säumniszuschläge und Mahngebühren 
zu erheben. 
Daher unsere Bitte an alle Überweiser:
Erteilen Sie der Gemeindekasse mit nachstehendem Vordruck ein 
SEPA-Lastschriftmandat! Dies erspart Ihnen die Zahlungsüber-
wachung und weitere Unkosten.

Ihr Steueramt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zurück an:
Gemeindekasse Hüttlingen 
Schulstraße 10 
73460 Hüttlingen
Telefon 07361/9778-0

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer:     DE47ZZZ00000087781
Kassenzeichen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich ermächtige die Gemeinde Hüttlingen, Zahlungen von meinem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Hüttlingen auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Die Erteilung gilt für die von mir zu entrichtende(n) 
(bitte ankreuzen):

❑ Grundsteuer   ❑ Gewerbesteuer(n)

❑ Wasser-/Abwasser  ❑ Hundesteuer

❑ Sonstiges: ………………………………………………

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)

Name, Vorname: _________________________________________

________________________________________________________

Straße und Hausnummer: _________________________________

PLZ und Ort: _____________________________________________

Telefon: _____________________________________________

Kreditinstitut: ____________________________________________

BIC: ____________________________________________________

IBAN: DE ________________________________________________

Ort, Datum: ______________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notfalldienst 
(allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst)  
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (allgemeiner Notfalldienst)
Allgemeine Notfallpraxis Aalen, Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälbles-
rain 1, 73430 Aalen
Mo., 18 - 22 Uhr; Di., 18 - 22 Uhr; Mi., 13 - 22 Uhr; Do., 18 - 22 Uhr; Fr., 16 - 22 Uhr; 
Sa., So. und an Feiertagen 8 - 22 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8:00 Uhr/22:00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13:00/22:00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden Sie sich bitte 
an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg:
http://www.kzvbw.de/

 

Lebensrettung vor Ort
Standorte Automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und

Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 0 73 61/97 09 00

Polizeiposten Wasseralfingen 9 79 60

Hebammen
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4 90 81 15

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Hallgarten 8, 73453 Abtsgmünd, Tel. 07366/ 9633-0, Fax 07366/9633-29
E-Mail: info@sst-abtsgmuend.de, www.sozialstation-abtsgmuend.de
Sie erreichen die diensthabende Schwester unter Tel. 07366/9633–0. 
Montag bis Freitag ist unser Büro von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Die Mit-
arbeiter der Sozialstation Abtsgmünd beraten Sie gerne in allen Fragen 
zur Pflege zu Hause. 

Sprechzeiten Seniorenbeauftragte  
Kerstin Friedenberg
Beratungszeiten: 
mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
E-Mails servicestelle.huettlingen@gmx.de, Telefon 0157 39 34 50 56

Apothekennotdienstplan
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen
von 07.05.2022, 8.30 Uhr bis 08.05.2022, 8.30 Uhr
Karlstr. 1, Tel. 07961/9332010
www.apotheke-im-aerztezentrum.de

Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen
von 07.05.2022, 8.30 Uhr bis 08.05.2022, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 1, Tel. 07364/919493, www.volkmarsberg-apotheke.de
Adler-Apotheke Aalen
von 08.05.2022, 8.30 Uhr bis 09.05.2022, 8.30 Uhr
Beinstr. 6, Tel. 07361/61460
Apotheke am Markt Ellwangen
von 09.05.2022, 8.30 Uhr bis 10.05.2022, 8.30 Uhr
Marktplatz 17, Tel. 07961/2582, www.schwabengesundheit.de
Hofherrn-Apotheke Aalen
von 09.05.2022, 8.30 Uhr bis 10.05.2022, 8.30 Uhr
Hofherrnstr. 50, Tel. 07361/44041, www.hofherrn-apotheke.de
Limes-Apotheke Wasseralfingen
von 10.05.2022, 8.30 Uhr bis 11.05.2022, 8.30 Uhr
Wilhelmstr. 5, Tel. 07361/71870, www.Limes-Apotheke.com
Apotheke Abtsgmünd
von 11.05.2022, 8.30 Uhr bis 12.05.2022, 8.30 Uhr
Hauptstr. 33, Tel. 07366/6359, www.apotheke-abtsgmuend.de
Stifts-Apotheke Ellwangen
von 11.05.2022, 8.30 Uhr bis 12.05.2022, 8.30 Uhr
Priestergasse 9, Tel. 07961/90400, www.stiftsapotheke.de
Apotheke am Braunenberg
von 12.05.2022, 8.30 Uhr bis 13.05.2022, 8.30 Uhr
Kolpingstr. 14, Tel. 07361/5264044
Aala Apotheke Aalen
von 13.05.2022, 8.30 Uhr bis 14.05.2022, 8.30 Uhr
Weilerstr. 8, Tel. 07361/9238570, www.aala-apotheke.de
Apotheke am Markt Hüttlingen
von 13.05.2022, 8.30 Uhr bis 14.05.2022, 8.30 Uhr
Abtsgmünder Str. 7, Tel. 07361/5280581, www.schwabengesundheit.de
Apotheke Dr. Jäger Aalen
von 14.05.2022, 8.30 Uhr bis 15.05.2022, 8.30 Uhr
Gmünder Str. 4, Tel. 07361/62587, www.apo-Jaeger.de
Apotheke im Kaufland Ellwangen
von 15.05.2022, 8.30 Uhr bis 16.05.2022, 8.30 Uhr
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, Tel. 07961/90510
www.apotheke-ellwangen.de
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat
von 15.05.2022, 8.30 Uhr bis 16.05.2022, 8.30 Uhr
Ebnater Hauptstr. 44, Tel. 07367/4454, www.haertsfeld-apo.de

Bereitschaftsdienste
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Recycling

Mülltermine
Hüttlingen
09.05.2022 Hausmüll
09.05.2022 Biomüll
12.05.2022 Gelbe Säcke

Niederalfingen
09.05.2022 Hausmüll
09.05.2022 Biomüll
13.05.2022 Gelbe Säcke

Seitsberg
09.05.2022 Hausmüll
09.05.2022 Biomüll
12.05.2022 Gelbe Säcke

Sulzdorf
09.05.2022 Hausmüll
09.05.2022 Biomüll
12.05.2022 Gelbe Säcke

Altpapiervereinssammlung in Hüttlingen und Teilorten
07.05.2022

Wertstoffhof Hüttlingen
Die Öffnungszeiten sind folgende:
    April – Oktober  November – März
Montag  14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag     9.00 – 18.00 Uhr   9.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag      8.00 – 13.00 Uhr   8.00 – 13.00 Uhr

Polstergarnitur. 
Farbe hellbeige, gut erhalten Tel. 07361 78330

Zu verschenken

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
www.feuerwehr-huettlingen.de

Nach einer pandemiebedingten Pause darf ich 
alle Mitglieder der aktiven Wehr sowie der Alters-
abteilung am 20.05.2022 zur Jahreshauptver-
sammlung um 20.00 Uhr in das Forum in Hütt-

lingen einladen. Um 19.00 Uhr findet der bereits traditionelle 
Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen Kameraden statt. 

Tagesordnung der Hauptversammlung 2022
 1. Begrüßung
 2. Berichte
 3. Entlastungen und Grußworte
 4. Ehrungen
 5. Beförderungen
 6. Wahlen
 7. Neuaufnahmen
 8. Anträge und Verschiedenes

Anträge für die Hauptversammlung sind schriftlich bis spätestens 
zum 10.05.2022 bei Kommandant Franz Jörg einzureichen.
Um vollzählige Teilnahme in Uniform wird gebeten.

Feuerwehr Hüttl
ing

en
Aktuelle Berichte

Bericht zur Gemeinderatssitzung  
vom 28.04.2022
AUSFÜHRLICHE SITZUNGSVORLAGEN UND UNTERLAGEN 
FINDEN SIE IM INTERNET UNTER 
HTTPS://HUETTLINGEN.RIS-PORTAL.DE
 
BIOTOPVERBUND AUF KOMMUNALER EBENE: VORSTELLUNG 
DURCH LANDSCHAFTSARCHITEKT ANDREAS WALTER

Im Land sollen Biotope entstehen und miteinander vernetzt 
werden, um dem Arten- und Insektensterben entgegenzuwirken. 
Nach Beschlussfassung am 21.09.2021 durch den Gemeinderat 
hat die Gemeinde Hüttlingen am 06.10.2021 die Information 
erhalten, dass die Biotopverbundplanung durch das Regierungs-
präsidium Stuttgart gefördert wird. Landschaftsarchitekt Walter 
wurde daraufhin von der Gemeinde Hüttlingen mit der Umset-
zung des landesweiten Biotopverbunds beauftragt. Landschafts-
architekt Walter präsentierte bereits am 31.03.2022 im Umwelt-
ausschuss den aktuellen Planungsstand. Die Präsentation wurde 
im Gemeinderat erläutert. 

Der Gemeinderat nahm vom aktuellen Planungsstand der 
Biotopverbundplanung als Auftaktveranstaltung auf kom-
munaler Ebene zustimmend Kenntnis.

BERICHT DER SENIORENBEAUFTRAGTEN 
AUSWERTUNG DER UMFRAGE

Im März 2022 wurde auf Initiative der Seniorenbeauftragten der 
Gemeinde Hüttlingen, Kerstin Friedenberg, eine Umfrage zum 
„Netzwerk/Lebenswertes Hüttlingen ab 70+“ durchgeführt. Zu 
diesem Zweck wurden 1.037 Einwohner/innen im Alter ab 70 
Jahren in Hüttlingen angeschrieben und um ihre Teilnahme ge-
beten. 
256 Umfragebögen wurden ausgefüllt und zurückgegeben, was 
eine Rücklaufquote von rund 25 % aller angeschriebenen Senio-
rinnen und Senioren darstellt. 
Bei der anschließenden Auswertung der Antworten wurden fol-
gende Punkte am häufigsten bemängelt: 
 - Bessere Busanbindung
 - Pflegedienste / Pflegeplätze vor Ort / Betreutes Wohnen
 - Mehr Bänke am Kocher
 - Mehr Angebote der Nachbarschaftshilfe

Der Gemeinderat nahm Kenntnis.
 
HOCHWASSERSCHUTZ NIEDERALFINGEN –
PLANUNGSAUFTRAG, WEITERES VORGEHEN

In der Gemeinderatssitzung von Neuler und Hüttlingen am 
23.03.2022 hat Ingenieur Binder vom Büro Winkler die von ihm 
erarbeitete Flussgebietsuntersuchung für den Schlierbach von der 
Quelle in Neuler bis zur Einmündung in den Kocher in Hüttlingen-
Niederalfingen vorgestellt. 
Zum Abschluss seines Vortrags hat Herr Binder folgende Maß-
nahmen zur Umsetzung vorgeschlagen:
1.  Umsetzung der vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen 

Hochwasserschutzmaßnahme zwischen Naturerlebnisbad 
und Brücke Parkplatz.

2.  Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich vor der Verdolung.
3.  Hochwasserschutzmaßnahme Hürnheimer Straße
4.  Als zusätzliche Maßnahme für einen Hochwasserschutz HQ 

100 die Erhöhung des Ringdammes so wie von der BI bzw. 
der Hochwasserschutzgruppe vorgeschlagen.

Als Quintessenz ist Folgendes festzustellen:
Wenn die Niederalfinger Bürgerinnen und Bürger tatsächlich einen 
Hochwasserschutz sofort wollen, dann muss die vom Gemeinde-
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rat einstimmig beschlossene Hochwasserschutzmaßnahme am 
Freibad zwischen Freibadeingang und Brücke unverzüglich umge-
setzt werden. Bekanntlich hat die Gemeindeverwaltung das ent-
sprechende Wasserrechtsgesuch an die Genehmigungsbehörde, 
das Landratsamt Ostalbkreis, bereits im Februar 2021 vorgelegt. 
Wegen der zahlreichen Einwendungen hat das Landratsamt bis-
her keine Entscheidung getroffen, sondern die nunmehr vorlie-
gende Flussgebietsuntersuchung abgewartet. Herr Binder wird 
zusätzlich zur Flussgebietsuntersuchung eine genaue Modellrech-
nung bezüglich der betroffenen Gebäude fertigen. Diese wird er 
dem Landratsamt Ostalbkreis vorlegen.
Sobald das genaue Untersuchungsergebnis vorliegt, wird das 
Landratsamt gemeinsam mit Vertretern der Gemeindeverwaltung 
mit den betroffenen Grundstückseigentümern Gespräche führen.
Die Gemeindeverwaltung ist nach wie vor der Auffassung, dass 
nur im Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Maß-
nahme umgesetzt werden kann.

Das Büro Winkler wurde gebeten, einen Kostenvoranschlag 
für die Planung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Be-
reich vor der Verdolung, im Bereich der Hürnheimer Straße 
und der Maßnahme für Schutz HQ 100, Erhöhung des Ring-
damms zu fertigen. 
Die Vergabe soll in der Gemeinderatssitzung am Donners-
tag, den 19. Mai 2022 beschlossen werden.

BAUVORHABEN:
BEKANNTGABE DER ERTEILUNG DES EINVERNEHMENS VON 
BAUGESUCHEN DURCH BÜRGERMEISTER GÜNTER ENSLE
Errichtung einer Werbeanlage (Nachgenehmigung), Abtsgmünder 
Straße 5, Flst. Nr. 91
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

ANBAU EINES WINTERGARTENS, FÜNFKIRCHNER STRASSE 60
Der Gemeinderat stimmte dem beantragten Anbau eines 
Wintergartens zu.
Das Einvernehmen für eventuelle Befreiungen wurde erteilt.

ANBAU AN DIE BESTEHENDE GARAGE, GOLDSHÖFER STRASSE 8

Zu dem Anbau an die bestehende Garage wurde das erfor-
derliche Einvernehmen zu den notwendigen Befreiungen 
erteilt.

ABBRUCH BESTEHENDER DACHSTUHL UND GARAGE, AUFSTO-
CKUNG BEST. WOHNHAUS, NEUBAU CARPORT MIT TERRASSE, 
BRUNNENSTRASSE 9

Zu dem geplanten Bauvorhaben wurde das erforderliche 
Einvernehmen erteilt.

ERSTELLUNG EINES EINFAMILIENHAUSES MIT APARTMENT 
UND DOPPELGARAGE, ALBERT-BROBEIL-STRASSE 23

Zu dem geplanten Einfamilienhaus mit Apartment mit Dop-
pelgarage wurde das erforderliche Einvernehmen erteilt.
 
ÄNDERUNG DER HAUPTSATZUNG – ANZAHL DER SITZE DES 
GEMEINDERATES
Nach § 25 der Gemeindeordnung beträgt die Zahl der Gemeinde-
räte in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohner aber nicht 
mehr wie 5.000 Einwohner 14 und in Gemeinden mit mehr als 
5.000 aber nicht mehr als 10.000 Einwohner 18.
Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass für die 
Zahl der Gemeinderäte die nächst niedrigere Gemeindegrößen-
gruppe gilt.
Bei der damaligen Beratung wurde dem Gremium erläutert, dass 
bei Aufhebung der unechten Teilortswahl durch die Hauptsatzung 
bestimmt werden kann, dass bis 2024 eine Sitzzahl zwischen 14 
und 22 Sitzen maßgeblich ist. 
Um dem damaligen Beschluss gerecht zu werden, muss nun die 
Hauptsatzung geändert werden und die zukünftige Sitzzahl im 
Gemeinderat auf 14 festgelegt werden.

Auch wurde vom Liegenschaftsamt angeregt, bei der nächsten 
Änderung der Hauptsatzung die Neuvermietung von Gemeinde-
wohnungen als Geschäft der laufenden Verwaltung (Zuständig-
keit Bürgermeister) festzulegen

Der Gemeinderat stimmte zu.
 
ALEMANNENSCHULE HÜTTLINGEN RAUMPROGRAMM
STAND: SCHULJAHR 2021/2022 - VORSTELLUNG DURCH DEN 
REKTOR MEISER

Der Gemeinderat nahm zustimmend Kenntnis von dem 
Raumprogramm der Alemannenschule Hüttlingen Stand 
Schuljahr 2021/2022.
 
GESAMTSANIERUNG ALEMANNENSCHULE, BA 2022/2023 – 
VERGABE PV-ANLAGE SÜDGEBÄUDE (ROTES HAUS)

Laut dem Sanierungskonzept ist es technisch möglich, auf das 
Süddach des Schulgebäudes (Südbau) eine PV-Anlage zu instal-
lieren. Die Installationsleitungen für die PV-Module wurden be-
reits im Zuge des Sanierungsabschnittes BA2021/2022 im Süd-
gebäude mitverlegt. Die Verwaltung hat das Ingenieurbüro LDS 
beauftragt, eine beschränkte Ausschreibung für die PV-Anlagen 
vorzunehmen. Es liegen zwei Angebote vor. Das wirtschaftlichste 
Angebot hat die Firma GreenRocky Energy aus Berlin abgegeben. 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, dieses Angebot zu wählen

Der Gemeinderat stimmte der Ausstattung des Pultdaches Süd-
flügel mit einer PV-Anlage zu.

Die Firma GreenRock Energy aus Berlin wird als wirtschaft-
lichster Bieter mit einer Angebotssumme in Höhe von 
45.073,83 I inkl. MwSt. beauftragt. 
 
SCHULENTWICKLUNG ALEMANNENSCHULE/GANZTAGES-
SCHULE

A)  NEUBAU EINER KANALHALTUNG IM ÖSTLICHEN PAUSEN-
HOF MIT ANBINDUNG AN DIE JOHANNES-ALT-STRASSE – 
VERGABE TIEFBAUARBEITEN

Im Rahmen der weiteren geplanten Baumaßnahmen zur Schul-
entwicklung Alemannenschule/Ganztagesschule sind verschie-
dene vorausschreitende Einzelmaßnahmen notwendig. 
Diese müssen bereits im Sommer 2022 vor dem eigentlichen 
Baubeginn Anbau/Neubau Südgebäude und den Außenanlagen/
Allwetterplatz umgesetzt werden.
Deshalb müssen diese Einzelmaßnahmen zeitnah beauftragt 
werden, damit der Baubeginn bis Ende September 2022 realisier-
bar ist. 
Die Kanalbestandsleitung verläuft aktuell quer durch den südli-
chen Pausenhof. Im östlichen Bereich unterquert der Kanal den 
begehbaren Versorgungskanal unterhalb des Verbindungsbaus 
Südgebäude-Hauptgebäude. Wegen zu erwartender Probleme 
bei der Bauausführung (Gründung und Baugrube) und der un-
günstigen Lage unterhalb des Versorgungsganges soll der Kanal 
teilweise zurückgebaut werden.
Ziel ist es, den Kanal zwischen den beiden Pausenhöfen Süd und 
Ost abzutrennen und die häuslichen Schmutzwässer nicht mehr 
über den Pausenhof Süd zum St.-Ulrichsweg hin, sondern direkt 
mit einem neuen Kanal in Richtung Johannes-Alt-Straße (direkter 
Weg und hydraulisch günstiger) abzuleiten. Der abgetrennte Ka-
nal wird an der Trennstelle mit einem Schachtbauwerk als End-
schacht ausgebildet. Das kurze Leitungsstück vom projektierten 
Schacht zum Bestandsschacht wird stillgelegt.
Der Kanal im südlichen Pausenhof bleibt bestehen. 
Die neue Kanalhaltung mit einer Länge von ca. 45 m wird als PP-
Leitung DN 200 ausgebildet und in den Bestandschacht in der 
Johannes-Alt-Straße angebunden. Die Dimensionierung ist mit 
dem AKP (allgemeiner Kanalisationsplan) abgeglichen worden. 
Es liegt uns ein Angebot der Firma Mezger Bau aus Hüttlingen 
mit einer Brutto-Angebotssumme in Höhe von 38.575,75 T vor.
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Der Ausführungszeitraum ist mit der Schulleitung der Aleman-
nenschule so abgestimmt, dass die Maßnahme in den Sommer-
ferien umzusetzen ist, geplanter Baubeginn ist der 28.07.2022.

Der Gemeinderat stimmte dem Neubau der Kanalhaltung im 
östlichen Pausenhof mit Anbindung an die Johannes-Alt-
Straße wie beschrieben zu.
Die Firma Mezger Bau aus Hüttlingen wird mit der Ausführung 
der notwendigen Tiefbauarbeiten, mit einer Brutto-Angebots-
summe in Höhe von 38.575,75 T inkl. MwSt., beauftragt. 
 
SCHULENTWICKLUNG ALEMANNENSCHULE/GANZTAGES-
SCHULE
B)  UMLEGUNG DER WASSERLEITUNG VOM PAUSENHOF SÜD 

IN DEN ST.-ULRICHSWEG UND DIE JOHANNES-ALT-STRASSE 
– VERGABE TIEFBAUARBEITEN

Im Bereich des südlichen Pausenhofes liegt aktuell die Wasser-
hauptleitung für die Versorgung der Johannes-Alt-Straße und die 
beiden Hausanschlüsse für das Schulgebäude. Bei dieser Be-
standsleitung handelt es sich um eine alte Graugussleitung, die 
sehr empfindlich und damit schadensanfällig ist. Im Zuge der ge-
planten Baumaßnahme der Außenanlagen im südlichen Bereich 
soll diese Hauptleitung samt Hausanschlüssen erneuert werden. 
In Absprache mit unserem Wasserversorger wurde die Leitungs-
trasse optimiert. Damit wir weiterhin die Versorgung der Johan-
nes-Alt-Straße gewährleisten können, müssen wir die Versorgung 
weiter über die „Hochzone“ aufbauen, um den Wasserdruck von 
aktuell 4-5 bar aufrecht erhalten zu können. 
Der Endhydrant in der Johannes-Alt-Straße wird komplett erneu-
ert. Die drei Hausanschlüsse in der Johannes-Alt-Straße werden 
auf den neuen Hydranten umgehängt. 
Die Alemannenschule wird von dem neuen Hydrantenschacht im 
St.-Ulrichsweg aus versorgt. Der Hydrant im westlichen Pausen-
hof Schule wird entsprechend umgebaut. Die gesamte Leitungs-
trasse vom Anschlusspunkt westlicher Pausenhof über den St.- 
Ulrichsweg und die Johannes-Alt-Straße bis zum 
Endhydrantenschacht soll demnach erneuert werden.
Die für den Rohrleitungsbau notwendigen Tiefbauarbeiten müs-
sen zeitnah vergeben werden, damit die Maßnahme in den 
Sommerferien umgesetzt werden kann.
Es handelt sich hier um eine ca. 200 m lange Leitungstrasse mit 
drei Schachtbauwerken 
Wir schlagen vor, die für den Rohrleitungsbau notwendigen Tief-
bauarbeiten an die Firma Mezger Bau zu vergeben. Der Rohrlei-
tungsbau wird in einer separaten Maßnahme (siehe Punkt c.) 
vergeben. Es liegt uns ein Angebot der Firma Mezger Bau aus 
Hüttlingen mit einer Brutto-Angebotssumme in Höhe von 
78.909,49 T vor.
Die Bauausführung muss in den Sommerferien (Ende Juli bis 
Mitte September 2022) stattfinden, da sich die projektierte Lei-
tungstrasse entlang des offiziellen Schulweges befindet.

Der Gemeinderat stimmte dem Neubau der Hauptwasserlei-
tung im St.-Ulrichsweg und der Johannes-Alt-Straße wie be-
schrieben zu.

Die Firma Mezger Bau aus Hüttlingen wurde mit der Aus-
führung der notwendigen Tiefbauarbeiten, mit einer Brutto-
Angebotssumme in Höhe von 78.909,49 I inkl. MwSt., be-
auftragt. 
 
SCHULENTWICKLUNG ALEMANNENSCHULE/GANZTAGES-
SCHULE 
C)  UMLEGUNG DER WASSERHAUPTLEITUNG VOM PAUSEN-

HOF SÜD IN DEN ST.-ULRICHSWEG UND DIE JOHANNES-
ALT-STRASSE – VERGABE ROHRLEITUNGSBAU

Wie unter dem Punkt b) beschrieben erfolgt der abschnittsweise 
Rohrleitungsbau in den vom Tiefbauer hergestellten Leitungs-
gräben. Die Gesamtleitungstrasse beträgt ca. 200 m. Eingebaut 
werden Druckrohre aus PE 100, mit einem Außendurchmesser 
von 110 mm und einer Wandstärke von 10 mm. 

Dieser Rohrtyp und die Dimensionierung wurde mit unserem 
Wasserversorger abgestimmt. 
Im Vorfeld der heutigen Vergabe wurden mehrere Vororttermine 
mit dem Tief- und Rohrleitungsbauer durchgeführt. Wegen des 
sehr kurzen Zeitfensters sowie der Klärung von Kapazitäten (Per-
sonal und Material) mussten bereits frühzeitig Koordinierungs-
gespräche geführt werden. 
Es liegt uns ein Angebot der Firma Gmünder Rohrbau GmbH aus 
Schwäbisch-Gmünd vor. Die Brutto-Angebotssumme liegt bei 
28.273,28 T.
Die Bauausführung muss in den Sommerferien (Ende Juli bis 
Mitte September 2022) stattfinden, da sich die projektierte Lei-
tungstrasse entlang des offiziellen Schulweges befindet.
Der Gemeinderat stimmte dem Neubau der Hauptwasserlei-
tung im St.-Ulrichsweg und der Johannes-Alt-Straße wie be-
schrieben zu.
Die Firma Rohrbau Gmünd GmbH aus Schwäbisch-Gmünd 
wurde mit der Ausführung der notwendigen Rohrleitungsbau-
arbeiten, mit einer Brutto-Angebotssumme in Höhe von 
28.273,28 T inkl. MwSt. beauftragt. 
 
DRUCKLUFTPUMPWERK SULZDORF – ERTÜCHTIGUNG DER 
ABWASSERANLAGE
A) MÄNGELBESEITIGUNG, INSTANDSETZUNG DES REGEL-

SCHIEBERS MIT STEUERUNG

Der Gemeinderat wurde über die Durchführung der Mängel-
beseitigung beim Betrieb des Druckluftpumpwerkes in 
Kenntnis gesetzt.

DRUCKLUFTPUMPWERK SULZDORF - ERTÜCHTIGUNG DER 
ABWASSERANLAGE
B)  NACHRÜSTUNG DER MASCHINENTECHNISCHEN AUSSTAT-

TUNG – VERGABE

Der Gemeinderat stimmte der Maßnahme zur Nachrüstung 
der maschinentechnischen Ausstattung des Druckluftpump-
werks Sulzdorf wie beschrieben zu.
Die Verwaltung wurde mit der weiteren Abwicklung der 
Maßnahme beauftragt.

DRUCKLUFTPUMPWERK SULZDORF - ERTÜCHTIGUNG DER AB-
WASSERANLAGE
C)  NACHRÜSTUNG EINES SPS-AUTOMATISIERUNGSSYSTEMS 

MIT NEUEM SCHALTSCHRANK – VERGABE

Der Gemeinderat stimmte der Maßnahme zur Lieferung und 
Montage des SPS-Automatisierungssystems mit neuem 
Schaltschrank für das Druckluftpumpwerks Sulzdorf wie be-
schrieben zu.

Die Verwaltung wurde mit der weiteren Abwicklung der 
Maßnahme beauftragt.

ANTRAG AUF ZUSCHUSS: FINNISCHE GYMNASTRADA IN TAM-
PERE VOM 08.06. bis 13.06.2022 (SHOWGRUPPE AVANTI DES 
TSV HÜTTLINGEN)

Zu der Teilnahme an der finnischen Gymnaestrada in Tam-
pere vom 08.06. bis 13.06.2022 wird der Showgruppe Avanti 
des TSV Hüttlingen ein Zuschussbetrag in Höhe von 2.235,60 T 
in Aussicht gestellt.

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der tatsächlichen Kosten.
 
BEKANNTGABE NICHT ÖFFENTLICH GEFASSTER BESCHLÜSSE 
NACH § 35 ABS. 1 GEMO
Der Gemeinderat stimmte in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 
24. März zu
1 . die NetCom BW GmbH mit der Durchführung der Breitband-

versorgung im Baugebiet „Heiligenwiesen-Süd II“ zu beauf-
tragen.

2.  dem Antrag des TSV Hüttlingen zur Aufstellung einer Almhütte.

Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 
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BEKANNTGABE UND VERSCHIEDENES

MITFAHRBÄNKLE – AKTUELLER STAND

Die Gemeinde Hüttlingen beteiligt sich an der Aktion „Mitfahr-
bänkle“. Die Bänke und Schilderbäume des Mitfahrbänkles sollen 
bis spätestens Mitte Mai 2022 an ihren Standorten aufgestellt 
sein. 
Aufstellungsorte der Bänke bzw. Schilderbäume sind 
• Ortsmitte
• Naturerlebnisbad Niederalfingen (Bank und Schilderbaum)
• Friedhof (Schilderbaum)
• Niederalfingen Bushaltestelle (nur Schilderbaum)
• Seitsberg Bushaltestelle (Schilderbaum)
• Sulzdorf Bushaltestelle (Schilderbaum)

Dem Gemeinderat nahm Kenntnis. 
 
BEKANNTGABEN UND VERSCHIEDENES
ÜBERBLICK ÜBER KOSTEN VON SCHUTZMASKEN, ANTIGEN- 
SCHNELLTESTS UND MOBILEM IMPFTEAM

Infolge der Corona-Pandemie hatte die Gemeinde Hüttlingen für 
die Beschaffung notwendiger Schutzmasken, Antigen-Schnell-
tests und das mobile Impf-Team bis jetzt Ausgaben in Höhe von 
67.488,62 T. Demgegenüber stehen konkret zuordenbare Kos-
tenerstattungen in Höhe von 30.525,00 T.

Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

PREISERHÖHUNG FÜR DAS SCHULMITTAGESSEN 
AB 02.05.2022

Derzeit wird für eine Portion des Schulmittagessens (Hauptessen) 
ein Betrag in Höhe von 4,00 Euro berechnet. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist der Preis von derzeit 4,00 
Euro für das Hauptessen nicht länger zu halten, da dieser nicht 
wirtschaftlich ist. Daher wird ab 02.05.2022 für das Hauptessen 
4,50 Euro berechnet. 

Der Gemeinderat nahm von der Preiserhöhung um 0,50 Euro 
auf 4,50 Euro pro Schulmittagessen (Hauptessen), ab dem 
02.05.2022 Kenntnis. 

SACHLAGE BÄCHWEIHER

Aufgrund mehrerer Nachfragen zur rechtlichen Situation am 
Bächweiher nachfolgende kurze rechtliche Einordnung des 
Rechtsanwaltes Dr. Weiblen aus dem Jahr 2014: 
„Mit Urkunde des Notars Martin Bezler vom 05.07.2001 (Ur-
kundenrolle-Nr. 574/2001 des Notariats Wasseralfingen) haben 
die Gemeinde Hüttlingen (nachfolgend: Gemeinde) von XXX 
das Eigentum an den Grundstücken Flst.-Nrn. 2370 und 2370/1 
sowie der Angelsportverein Ostalbkreis e.V. (nachfolgend: Angel-
sportverein) das mit dem Grundstück Flst.-Nr. 2370/1 verbunde-
ne und im Grundbuch von Hüttlingen Heft 944, Abt. 1 Nr. 1 ein-
getragene Fischereirecht, käuflich erworben. Bei dem 
Veräußerungsgegenstand handelt es sich in erster Linie um das 
künstlich aufgestaute Gewässer „Bächweiher“ mit der zugehö-
rigen Dammanlage, einem Wassergraben und Abflussvorrich-
tungen. In § 3 des Abschnitts Ziffer II. des Notarvertrages vom 
05.07.2001 findet sich als ergänzende Übereinkunft zwischen 
der Gemeinde und dem Angelsportverein) folgende Regelung:
„Der Käufer 2 (Angelsportverein, d. Unterzeichner) verpflichtet 
sich gegenüber der Käuferin (der Gemeinde, d. Unterzeichner) 
die gesamte Anlage des „Bächweihers“ auf eigene Kosten zu 
pflegen und zu unterhalten, insbesondere die gegenwärtig be-
stehende Dammanlage und den Wasserauslauf.“ “

Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

Eine nicht öffentliche Sitzung schloss sich an.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

Mittwoch, 11. Mai 2022, 12.00 Uhr


